
für den Kreis Marienburg Westpr.
Erscheint Mittwochund Sonnabend Abend.

Nr. 74. Marienburg, den 14. September. 1904.

LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr. l. Zur Ausführung der von dem Bundesrat am

28. April d. Js. beschlossenenund im ReichsgesetzblaitS. 159 so-
wie im Ministerialblatt für Medizinal- u. medizinischeUnterrichts-
Angelegenheiten Seite 220 netöffentlichten»Vorfchrifteu iiber

das Arbeiten nnd den Verkehr mit Krankheitserregerm
ausgenommen Pesterreger« haben die Herren Minister der

geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, des

Innern, für Landwirtschaft und für Handel und Gewerbe die

untenstehende «

Bekanntmachung erlassen, die in einer der

NächstenNummern des Neichki nnd Staatsanzeigers sowieim
Ministerialblatt für Medizinal- und medizinifcheUnterrichts-

Angelegenheitenveröffentlichtwerden wird.

Die Ortspolizeibehördenwerden auf die ,,Vorschristen«
sowie auf deren Ausführungsbestimmungenaufmerksam gemacht
und auf die nicht unbeträchtlicheVerantwortung auf dem Gebiet

des menschlichenund tierischen Gesundheitswefens,die mit der

Prüfung und Entscheidung etwaiger Anträgezum Arbeiten mit

und zum Vertriebe von Krankheitserregern verbunden ist, nach-
drücklichhingewiesen. Gleichzeitigwird den Ortspolizeibehörden
ausgegeben, vor der Entscheidung über Genehmigungsanträge
nach § 2——4 der ,,Vorschriften«an mich zu berichtenund meine

Zustimmung einzuholen. Den Vertchten ist, wenn es sich um

Erreger von Krankheiten handelt, die nur auf Menschen über-
tragbar sind, eine gutachtliche Aeußerungdes -Kreisarztes, bei

Erregern von Krankheiten, die auf Menschen übertragbar find
und gleichzeitig der Anzeigepflichtnach § 10 des Reichsvieh-
seuchengesetzes.unterliegen, eine gutachtlirhe Aeusserung des

Kreisarztes und des Kreistierarztes und bei Erregern von Tier-

krankheiten, die der Anzeigepflichtunterliegen, aber nicht auf

Menschen übertragbar sind, ein Gutachten des Kreistierarztes
beizufügen.
Anträge auf Erteilung der Erlaubnis zum Arbeiten mit,

sowie zur Aufbewahrung und zur Abgabe von lebenden Cholera-
oder Rotzerregern sind nur nach sorgfältigerPrüfung und nur

im Falle der Befürwortung an den mittmterzeichnetenMinister
der geistlichen pp. Angelegenheiten auf dem Jnstanzenwege
weiterzugeben.

«

J
I

Zur Zeit darf im städtischenUntersuchungsamtzu Danzig
und in der Ouarantitneanstalt zu Neufahrwasser mit Cholera-
erregern, in erstgenannter Anstalt auch mit Rotzerregern ohne
besondere Genehmigung gearbeitet werden.

Bekanntmarhnng.

Zur Ausführung der von dem Bundesrate am 28. April
d. Js. auf Grund des § 27 des Gesetzes, betreffend die Ve-

kämpfunggemeingefährlicherKrankheiten, vom 30. Juni 1900

(R.-G.-Bl. S. 312) beschlossenen,durch Bekanntmachung des

ReichskanDs vom 4. Mai d. Js. im. Reichsgesetzblatt
Seite 159 und im Ministerialblatt für Medizin und medi-

zinische UnterrichtsangelegenheitenSeite 220 veröffentlichten

Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krank-

heitserregern, ausgenommen Pefterregern, bestimmen wir

folgendes:
1 Landeszentralbehördeim Sinne des § 1 der Vorschriften

ist bei den Erregern der Cholera der Minister der geist-
lichen, Unterrichts- und Medizmal-Angelegenheiten, bei

den Erregern des Rotzes der genannte Minister in Ge-

meinschaft mit dem Minister für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten.
Anträge auf Erteilung der nach § 1 erforderlichen

Erlaubnis sind an die Ortspolizeibehördezu richten.
2. ZuständigePolizeibehördeim Sinne der §§ 2 bis 4 der

Vorschriften ist die Ortspolizeibehörde
3. ZuständigeBehörde im Sinne der §§ 1, 5 ist der Re-

gierungs-Präsident, im Landespolizeibeziril Berlin der

Polizei-Präsident
Berlin, den 6. August 1904.

Der Minister der geistlicher-, Der Minister des Innern.
Unterrichts- und Mediziual- J. V. v. Bis choffshauseu.

Angelegenheiten-
J. B, gez. Weben

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten und Gewerbe.

J. A. Holtermann. J. V. Lohmann.
Marienburg, den 7. September 1904.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntnis gebracht.

Nr. 2. Marienburg, den 13. September 1904.

Es sind gewählt und bestätigtworden:

u. zum Gemeinden-erstehen
HofbesitzerFerdinand Deegen zu Kaminke.’

b. zum Schöffem
. GutsbesitzerJakob Friesen zu Thörichthof,
. HofbesitzerWilhelm PennersKL Lichtenau,

c. zu stellv. Schöffem
. HofbesitzerJohann Penner zu Reinland,
. dto. Jakob Löpp zu Pletzendorf,
. Besitzer Hermann Stangwald zu Wiedau,

Besitzer Michael Fischer zu Hohenwalde,
EigentümerCornelius Peters zu Stobbendorf,
Rentier Eduard Harder zu Schönseex

. HofbesitzerHeinrich Elaaßen zu Palfchau,
. HofbesitzerPeter Lingmann zu Jankendorfz
. HofbesitzerKarl Messerschmidtzu Küchwerder,
. MühlenbesitzerGottfried Kriehn zu Sommerau,
." Besitzer Johann Schmidt zu Schwansdorf,
. HofbesitzerJohann Dyck zu Thörichthof,
. HofbesitzerHeinrich Vergmann zu Herrenhagen,
. Gutsbesitzer Max Tornier zu TragheiIm
. HofbesitzerRobert Vielfeldt zu Vlumstein,
. HofbesitzerHermann Penner zu Halbstadt.

Der Minister für Handel
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Nr. An Stelle des von Marienburg nach Langsuhr
verzogenen MaschinenfabrikantenWigand habe ich auf Grund
der §§ 10, 16 und 21 der Polizeiverordnungüber den Ver-
kehr mit Kraftfahrzeugen vom 9. März 1902 den Maschinen-
Jngeuieur Max Kleinin Marienburg zum Sachverständigen
behufs Prüfung der Kraftfnhrzenge und ihrer Führer

- für den Kreis Marienburg bestellt-
Danzig,den 24. August 1904.

Der Ober-Präsident
Jn Vertretung gez. v. Liebermann.

Marienburgkden 8. September 1904.

VorstehendeBelanntmachung wird hierdurchzur öffentlichen
Kenntnis gebracht

Nr. 4. Marienburg, den 12. September 19.04.
Den Polizeiverwaltungen und Gemeindevorstehern des

Kreises wird meineKretgblattpersügungvom 29. Februar 1896

(Kreisblatt Nr. 39) betreffend-die Einreichung von Nach-
weisungen iiber zu- nnd nbzieheude Ansländer hierdurch
in Erinnerung gebracht.

«

Nr. 5. Marienburg, den 9. September 1904.
— Die Verwaltung des Standezamtez Tieaenhagen hat bis

auf Weiteres der stellv. Standezbeamte Herr Pauls in Platen-
hof übernommen.

136 —-

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Nr. 1. Die separierte Arbeiterfrau Anna Zebermnnn
geb. Wichmann aus Tiegenhof, hat ihren Dienst bei dem Hos-
besitzer Wilhelm Mittrich in Brunau eigenmächtig»ohneGrund
verlassen und ist deren gegenwärtigerAufenthalt hier nicht zu
ermitteln.

«

-

Die Polizeibehördenund Herrn Gendarme werden ersucht
nach derselben zu recherchterenund im Ermittlungsfalle gesälligst

«

hierher Mitteilung machen zu wollen.
Brunau den 10. September 1904.

Der Amtzvorstehen

Nr. 2. Nachdem die— Notlanfsenehe unter den

Schweinen des HofbesitzerSchünke-Halbstadterloschen und die

vorgeschriebeneStalldesinfeltion ordnungsmäßigausgeführt ist;
werden die angeordneten Schutz- und Sperrmaßregelnhiermit
aufgehoben.

Blumstein, den 12. September 1904.
Der Amtzvorsteher

Nr 3. Die Rotlnufseuche ist unter den Schweinen
der nachbenannten Herren ausgebrochen.

«

1. HofbesitzerWiens, Niedau,
.

2. » Fischer, Lindenau,
-

3. Zimmerer Schlichting, Lindenau
Ueber die Schweinestitlle wird die Sperre verhängt-

, Lindenau, den 7. September 1904.
i -

Der Amtsvorsteher.
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